
                  1. Änderung der Geschäftsordnung für die         0002-I 
Ortsbeiräte der Stadt Hessisch Lichtenau 

 
Gem. §§ 5 und 51 des Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
01.04.1993 (GVBl 1992 I s. 534) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.1999 
(GVBl 2000 I S. 2) in Verbindung mit § 4 der Hauptsatzung der Stadt Hessisch Lich-
tenau hat die Stadtverordnetenversammlung Hessisch Lichtenau am 9. November 
2001 folgende 1. Änderung der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte der Stadt 
Hessisch Lichtenau erlassen. 
 

Artikel 1 
§ 14 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 14 
Ahndungsmittel 

 
(2) Der Ortsbeirat kann bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung Geldbußen bis zum Betrag von 50 € im Wiederholungsfall einen 
Ausschluss von den Sitzungen auf Zeit, längstens für 3 Monate, verhängen. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderung der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte tritt am 01.01.2002 in 
Kraft. 
 
Hessisch Lichtenau, 21.11.2001   Der Magistrat der Stadt 
          Hessisch Lichtenau 
(Siegel)       

       gez.Herwig 
             Bürgermeister  

 
Die 1. Änderung der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte der Stadt Hessisch 
Lichtenau vom 21.11.2001 wird hiermit gem. § 6 der Hauptsatzung in der gültigen 
Fassung öffentlich bekanntgemacht. 
 
Hessisch Lichtenau, den 21.11.2001 
 
 
(Siegel)      Der Magistrat der Stadt  
          Hessisch Lichtenau 
 
                        gez. Herwig 
             Bürgermeister 
 
 


